
 

 

Gemäß der Studien- und Prüfungsordnungen: 

(1) Über die Anerkennung von Modulprüfungen bzw. Studien- und Prüfungsleistungen entscheidet auf 

schriftlichen Antrag der Prüfungsausschuss. Der Antrag ist innerhalb von vier Wochen nach Aufnahme des 

Studiums an den Prüfungsausschuss über das Prüfungsamt zu stellen. Die Studierenden haben dabei die für die 

Prüfung der Anerkennungsfähigkeit notwendigen Unterlagen, insbesondere Zeugnisse/Notenbescheinigungen im 

Original bzw. als beglaubigte Kopien sowie aussagekräftige Modulbeschreibungen einzureichen. 

(2) Abweichend von Abs. 1 erfolgt die Anerkennung / Anrechnung von Modulprüfungen bzw. Studien- und 

Prüfungsleistungen im gewählten oder in einem gleichwertigen Studiengang von Amts wegen. Gleichwertige 

Studiengänge im Sinne dieser Ordnung sind dabei u. a. die Bachelorstudiengänge Betriebswirtschaftslehre, 

Volkswirtschaftslehre und Internationales Management. Über die Gleichwertigkeit zu weiteren Studiengängen 

entscheidet der Prüfungsausschuss (siehe "Bekanntmachungen" auf der Homepage des Prüfungsamtes). Sofern 

Studien- und Prüfungsleistungen nicht bestanden wurden, werden auch die Fehlversuche von Amts wegen 

anerkannt. 

(4) Gemäß den Regelungen der Lissabon-Konvention (Art. III) hat die Anerkennung von Modulprüfungen bzw. 

Studien- und Prüfungsleistungen zu erfolgen, insofern keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der Qualität, 

des Niveaus, des Lernergebnisses, des Umfangs sowie hinsichtlich des Profils zwischen den erworbenen und 

den zu erwerbenden Kenntnissen bestehen. Dabei ist anstelle eines schematischen Vergleichs eine 

Gesamtbetrachtung und -bewertung vorzunehmen. Die Anerkennung mit Auflagen ist ebenso wie eine 

Teilanerkennung möglich. 

(6) Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können im Rahmen einer Einzel- 

oder unter bestimmten Umständen pauschalisierten Prüfung auf ein Hochschulstudium angerechnet werden, 

wenn sie nach Inhalt und Niveau dem Teil des Studiums gleichwertig sind, der anerkannt werden soll. Außerhalb 

des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können höchstens 50 % eines Hochschulstudiums 

ersetzen. Der Antrag ist innerhalb von vier Wochen nach Aufnahme des Studiums an den Prüfungsausschuss 

über das Prüfungsamt zu stellen. Die Studierenden haben dabei die für die Prüfung der Anerkennungsfähigkeit 

notwendigen Unterlagen im Original oder in beglaubigter Form einzureichen. 

(7) Werden Modulprüfungen bzw. Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, werden die Noten – soweit die 

Notensysteme identisch sind – übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. Bei 

abweichender Notenskala entscheidet der Prüfungsausschuss über die Umrechnung. Bei unvergleichbaren 

Notensystemen wird der Vermerk „ausreichend“ aufgenommen. 

 


